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RS OGH 1979/8/30 6Ob692/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1979

Norm

ABGB §1319

Rechtssatz

Erfolgte die Beschädigung eines geparkten Fahrzeuges nicht, weil wie behauptet, infolge des mangelhaften Zustandes

eines Hausdaches Teile davon abgestürzt wären, sondern dadurch, daß infolge einer Dachreparatur Schutt und Steine

herabfielen, dann ist § 1319 ABGB nicht anwendbar.
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